
11

Von der Privatheit(-sforschung) 
zur (Werte-)Ethik 

von Julia Maria Mönig

Die Abschlusstagung des DFG-Graduiertenkollegs »Privatheit und Digitalisierung« ermöglicht ein Zwischen-
fazit der bisherigen Privatheitsforschung an der Universität Passau. Der vorliegende Beitrag stellt die These 
auf, dass es einen ›ethical turn‹ in der Privatheitsforschung zu geben scheint, der sich nicht nur in den Arbeiten 
der Autorin zeigt, sondern sich eine generelle Tendenz »From Privacy to (Value) Ethics« erkennen lässt.
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Ein ›ethical turn‹1  in der Privatheitsforschung – 
individuelle Forschungsbiographie oder gar ein 

Trend?

Als ich über mein Vortragsthema nachdachte, fiel 
mir auf, dass ich nicht die einzige Privatheitsfor-

scherin bin, deren Fokus sich in den vergangenen Jah-
ren von der Privatheit hin zur Technologieethik ent-
wickelt hat.2 Dies kommt nicht überraschend, haben 
wir doch in unserem Bereich das Glück, am Puls der 
Zeit forschen zu dürfen. Auch verschiedene Medien 
und Unternehmen scheinen ein gesteigertes Inter-
esse am Thema zu haben. So trug im März 2020 ein 
Online-Artikel des Magazins Forbes die Überschrift: 
How to move from data privacy to data ethics?3 und 
das Marktforschungsunternehmen Gartner identi-
fizierte beide Themen, »Digital ethics and privacy«, 
als einen der »Top 10 Strategic Technology Trends for 
2019«.4  Die jährliche Konferenz »Computers, Privacy 
and Data Protection« wurde 2017 unter dem Thema 
»The Age of Intelligent Machines« und 2020 unter 
dem Thema »Data Protection and Artificial Intelli-
gence« veranstaltet.5 2015 wurde der dänische Think-
DoTank DataEthics gegründet,6 Mitgründerin Per-
nille Tranberg veröffentlichte gemeinsam mit Steffan 
Heuer im selben Jahr das Buch Fake It. Your Guide to 
Digital Self-Defense.7 Das BMBF-geförderte Forum 
Privatheit gab 2018 eine Pressemitteilung heraus, in 
der es feststellte, dass wer bei Digitalisierungsfragen 
nicht über Ethik rede, die Orientierung verlieren 
würde.8 Die aktuelle deutsche Bundesregierung (Ka-
binett Merkel IV) legte 2018 im Koalitionsvertrag fest, 
dass eine Daten-Ethikkommission eingesetzt werden 
solle. Angenommen wurde dabei, dass die »Klärung 
datenethischer Fragen [...] Geschwindigkeit in die 
digitale Entwicklung bringen und auch einen Weg 
definieren [könne; Anm. JMM], der gesellschaftli-
che Konflikte im Bereich der Datenpolitik auflöst.«9 
Nach dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) im Jahr 2016, die seit Mai 2018 
anwendbar ist, und »unsere Werte in der digitalen 
Welt«10 verortet, scheint es einen Bedarf zu geben, 
ethische Fragen zu diskutieren und es scheint ein ge-
steigertes Interesse zu bestehen, auch weitere Werte 
und ethische Gesichtspunkte bei der Gestaltung von 
neuartigen Technologien, insbesondere Künstlicher 
Intelligenz (KI), verankern zu wollen.11  Der DS-GVO 
als »Exportschlager«12  soll nun auch Ethik als Ver-
kaufsargument von KI folgen. Die gegenwärtige pan-
demische Situation führt vor Augen, dass wenngleich 
Datenschutz und der Wert des Privaten in freiheit-
lich-demokratischen Systemen nicht absolut zur Dis-
position stehen (sollten), doch Werte gegeneinander 
abgewogen werden (können) – im konkreten Fall bei-
spielsweise das Wohlergehen der Gesellschaft gegen 
die eigene private Handlungsfreiheit. Diese grundle-
gende Debatte ist eine ethische.

Informationelle, lokale, zeitliche und dezisionale 
Privatheit in Zeiten der Pandemie

Da der Begriff des Privaten schwer zu fassen ist, 
wurden verschiedene – nicht immer trennscharfe 
– Typen, Arten und Dimensionen des Privaten defi-
niert. Eine vielzitierte Unterscheidung ist diejenige 
zwischen informationeller, dezisionaler und lokaler 
Privatheit.13  Ich ergänze noch den zeitlichen Aspekt, 
der oft eine große Rolle beim Schutz der Privatheit 
spielt.14 Zur informationellen Dimension des Privaten 
wurde im Rahmen möglicher Corona-Tracing-Apps 
in der COVID-19-Pandemie viel diskutiert.15 Dabei 
führt die Abwägung von Werten auch zur Frage nach 
unterschiedlichen Wertvorstellungen in individua-
listischen und kollektivistischen Kulturen: Könnte 
durch die – teilweise –Aufgabe von informationeller 
Privatheit Bewegungsfreiheit, also dezisionale Pri-
vatheit und eine Rückkehr zum ›normalen‹ Leben 
ermöglicht werden?

Auch die lokale Dimension von Privatheit wird den 
meisten Menschen vor Augen geführt: Der ›Zwang‹, 
zu Hause bleiben zu müssen, je nach Wohnbedin-
gungen keinen Rückzugsraum zu haben und Home-
Office, Home-Schooling und Hausarbeit unter ei-
nen Hut bringen zu müssen. Dabei weist ein häufig 
zitiertes Beispiel für lokale Privatheit ebenfalls den 
zeitlichen Aspekt auf, der das Privatheitsmoment 
ausmacht: Eine Frau konnte Virginia Woolfs A Room 
of one’s own zufolge nicht nur deshalb kein »work 
of genius« schreiben, da es außer Frage stand, dass 
sie einen »room of her own, let alone a quiet room 
or a sound-proof room«16  hätte, sondern auch, weil 
sie keine Zeit dafür hatte, da sie mit anderen Dingen 
beschäftigt war. Woolf verdeutlicht dies am fiktiven 
Beispiel einer Schwester Shakespeares:

»Now my belief is that this poet who never wrote a word and was 
buried at the cross-roads still lives. She lives in you and in me, and 
in many other women who are not here to-night, for they are wa-
shing up the dishes and putting the children to bed.«17 

Frauen sind also nicht nur deshalb benachteiligt und 
haben, laut Virginia Woolfs Analyse, in der Vergan-
genheit wenige literarische Werke (und wenn, dann 
Prosa und fiction, aber weitaus seltener Lyrik oder 
Theaterstücke)18 geschrieben, weil sie keinen Raum 
für sich haben, sondern, auch keine Zeit dafür, weil 
sie durch die gesellschaftlichen Umstände gezwun-
gen waren und sind, andere Dinge zu erledigen, also 
nicht über dezisionale Privatheit verfügten. Dies wird 
auch in einem Gedicht von Emerenz Meier deutlich, 
das Passauer:innen bekannt sein mag:
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»Hätte Goethe Suppen schmalzen,// Klöße salzen,// Schiller 
Pfannen waschen müssen,// Heine nähn, was er verrissen,// 
Stuben scheuern, Wanzen morden,// Ach die Herren,// Alle 
wären// Keine großen Dichter worden.«19 

Einer Frau fehlte also neben der Entscheidungsfrei-
heit und dem mangelnden Rückzugsort auch die Zeit 
(und Muße), zu schreiben: »If a woman wrote, she 
would have to write in the common sitting-room. 
And, as Miss Nightingale was so vehemently to com-
plain, ›women never have an half hour...that they 
can call their own‹ she was always interrupted.«20   
Auch in der Pandemie 2020/2021 sind Frauen Studi-
en zufolge diejenigen, die Mehrarbeit leisten und die 
mehrfache Belastung tragen.21

Der lokale Aspekt des Privaten wird auch in Foucaults 
Analyse der Pest deutlich. Die geplanten Pesteindäm-
mungsmaßnahmen des 17. Jahrhunderts beschreiben 
einen Ordnungsmechanismus, der weitaus strikte-
re Maßnahmen vorsieht, als aktuell gegen Corona 
getroffen werden.22 Allerdings wirft die Diskussion 
um Ausgangssperren während der aktuellen Covid-
19-Pandemie, die in verschiedenen Ländern unter-
schiedlich geführt wird, sowie der generelle Appell, 
zu Hause zu bleiben, heute gleichermaßen auf das 
Private zurück. Nicht die Wahl zu haben, das Private 
verlassen zu können, kann zu einer Belastung wer-
den, gerade wenn im Heim selbst nicht genügend 
Rückzugsräume für alle Mitglieder des Haushalts 
bestehen. Hier wird ein Luxusaspekt des Privaten 
deutlich,23 der eine der vielen Ungleichheiten ist, die 
sich in der Pandemie verschärft haben.

Bei diesen Abwägungen zwischen individuellen Frei-
heitsrechten und Gemeinwohl werden auch kulturel-
le Unterschiede deutlich. In Australien war es aust-
ralischen Bürger:innen sowie »permanent residents« 
außer in Ausnahmesituationen nicht gestattet, das 
Land zu verlassen.24 In Europa wurden in Belgien 
»nicht notwendige« Reisen ins Ausland verboten und 
Menschen mit Hauptwohnsitz im Ausland durften 
nicht einreisen,25 während das Nachbarland Deutsch-
land auf die unidirektionale Schließung der Grenzen 
beispielweise zu Tschechien und Österreich setzte.26 
Diese Beispiele verdeutlichen kulturelle Unterschie-
de, aber auch die Universalität ethischer Fragen, wie 
diejenige nach dem Verhältnis des Individuums zur 
Gemeinschaft.

Individuum, Menschenbild und Gesellschaft

Fragen zur Einschränkung des Privaten, der Entschei-
dungs- und Bewegungsfreiheit sind also ethische Fra-
gen. In welcher Gesellschaft wir leben wollen, welche 
Werte in unserer Gesellschaft gelten sollen, und, 
damit verbunden, die Frage, welches Menschenbild 
hinter diesen Annahmen steckt, müssen in freiheit-
lich-demokratischen Systemen ausgehandelt wer-
den. Wir fühlen uns erinnert an die sog. ›Vier kan-

tischen Fragen‹, denn laut Immanuel Kant ließe sich 
das Feld der Philosophie in einer »weltbürgerlichen 
Bedeutung« auf die folgenden Fragen bringen: »Was 
kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hof-
fen? Was ist der Mensch?« Alle vier Fragen könne 
man dabei zur Anthropologie rechnen, »weil sich die 
ersten drei Fragen auf die letzte« bezögen.27

Die Frage nach dem Menschenbild unserer Gesell-
schaft stellt sich der Technikethik auch heutzutage 
angesichts ›künstlicher Intelligenz‹. Genus proxi-
mum und differentia specifica werden nunmehr nicht 
abgegrenzt zu unseren nächsten Verwandten,28 son-
dern es wird versucht, eine Bestimmung des Men-
schen angesichts zunehmend ›intelligenter‹ Technik 
und potentiell weiteren moralischen Handelnden zu 
formulieren. Im Gegensatz zu Maschinen kann der 
Mensch als ›unberechenbar‹ gelten. Auch wenn bei-
spielsweise Wirtschaft und Werbung ein Interesse an 
Menschen haben, die nur voraussagbares Verhalten 
zeigen und manipuliert werden können, gibt doch die 
Autonomie die Möglichkeit, ›nein‹ zu sagen. Als ty-
pisch menschlich könnte auch das Lachen sowie das 
Spielen gelten, auch wenn Computer bereits besser 
Schach und AlphaGo spielen können als Menschen.

Zur Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, 
zählen auch Diskussionen, inwiefern und wie ge-
sellschaftliche Randgruppen am gesellschaftlichen 
Leben beteiligt werden können. Angesichts von ›Ver-
zerrungen‹, die in Daten stecken können, werden 
auch die Themenkomplexe »Gender & AI«29 sowie 
»Disabilities & AI«30 diskutiert. Dies betrifft die Fra-
ge, welche Werte einer Gesellschaft wichtig sind. Bei 
der Kritik mancher Menschen und Gruppen an den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pande-
mie und angesichts anderer politischer Bestrebungen 
kann leicht der Eindruck entstehen, diese Menschen 
wollten eigentlich frei sein von Freiheit.

Die aktuellen ethischen Diskussionen um Künstli-
che Intelligenz und automatisierte Entscheidungs-
findung lassen sich ablesen an der großen Anzahl 
ethischer Guidelines und Kodizes, die in den letzten 
Jahren veröffentlicht wurden.31 Neben dem Umstand, 
dass die rechtliche Regelung und Regulierung zum 
Teil noch aussteht, kann die Auseinandersetzung 
mit ethischen Aspekten dabei helfen zu entscheiden, 
wie wir uns verhalten sollten und wie hierzu Technik 
gestaltet werden könnte und sollte. Es stellt sich da-
bei die Frage, wie diese ethischen Leitlinien und gu-
ten Vorsätze umgesetzt werden können. Ein Ansatz 
hierfür wäre Ethics by Design sowie einzelne Ethics 
Tools, die nach dem Baukastenprinzip angewendet 
werden können (jedoch keine ›Rezepteethik‹ oder 
›Checklisten-Ethik‹ bieten). Ein Tool könnte z.B. eine 
ethische Hotline sein, sowie Workshops, die zur ethi-
schen Sensibilisierung und Diskussion aufkommen-
der ethischer Fragen dienen können. Insgesamt stellt 
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sich die Frage, inwieweit sich für Technologieethik 
und insbesondere KI-Ethik sowie die Ethik automa-
tischer Entscheidungsfindung Lehren aus dem (bio-)
medizinischen Kontext ziehen lassen, der stärker re-
guliert ist als andere Forschungs- und Entwicklungs-
bereiche, und in diesem Zusammenhang auf jahr-
zehntelange Erfahrung zurückgreifen kann.

Von der Privatheitsforschung zur Werteethik... 
und zurück

Wenige Tage vor Redaktionsschluss fand die »Inau-
gural Conference« des Privacy Studies Journal statt, 
dessen Programm und Sprecher:innen Privatheits-
themen versprachen.32 Außerdem scheint es gerade 
in den USA weiterhin ein großes Interesse an Privat-
heitsthemen zu geben.33 Ein Blick in die Publikati-
onsliste der berühmten Privatheitsforscherin Helen 
Nissenbaum verdeutlicht zudem, dass es sich – zu-
mindest in ihrem Falle – nicht um einen ethical turn 
handelt, sondern sie sich bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre für Themen wie »Bias in Computer Systems«, 
»Software Agents and User Autonomy« und »Accoun-
tability in a Computerized Society«34  interessiert.  Da 
Privatheit(-schutz) die Beziehungen zwischen Indi-
viduen und Gesellschaft betrifft, kann abschließend 
gesagt werden, dass dem Thema ein ethisches Mo-
ment inhärent ist. Insofern ist der ethical turn viel-
leicht eine stete Hin- und Herbewegung: in Zeiten, in 
denen Privatheit als bedroht empfunden wird, oder 
gesellschaftliche Änderungen, neue Entwicklungen 
und Phänomene als Konflikte oder Bedrohung wahr-
genommen werden, finden ethische Debatten dar-
über statt, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, 
wie Technik gestaltet werden sollte, und inwiefern 
unsere Privatheit vor anderen Akteur:innen (Staat, 
Unternehmen, Mitbürger:innen) geschützt werden 
sollte.

Dr. Julia Maria Mönig
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Thought der Universität Bonn,
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